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(54) ANPUTZDICHTLEISTE

(57) Eine Anputzdichtleiste für den Baukörperan-
schluss eines Bauelements, insbesondere eines Fens-
ters oder einer Tür, an einer Gebäudewand umfasst ein
Grundprofil und ein Zusatzprofil. Das Grundprofil weist
einen sich in eine erste Längsrichtung erstreckenden
Profilkörper auf, der einen entlang einer Basisrichtung
ausgerichteten Basisschenkel zur Befestigung an dem
Bauelement und/oder an der Gebäudewand umfasst
sowieeinenPutzschenkel zumEinputzen ineinerGrund-
putzschicht an der Gebäudewand umfasst, wobei der
Putzschenkel in eine zumindest im Wesentlichen senk-
recht zur Basisrichtung ausgerichtete Normalrichtung
vom Basisschenkel vorsteht. Das Zusatzprofil weist ei-
nen sich in eine zweite Längsrichtung erstreckenden

Profilkörper auf, der einen Putzschenkel zum Einputzen
in einer Zusatzputzschicht an der Grundputzschicht um-
fasst. Dabei ist vorgesehen, dass das Grundprofil einen
Kopplungsfortsatz und das Zusatzprofil eine Kopplungs-
aufnahme aufweist oder, umgekehrt, das Grundprofil
eine Kopplungsaufnahme und das Zusatzprofil einen
Kopplungsfortsatz aufweist, wobei das Grundprofil und
das Zusatzprofil dazu ausgebildet sind, durch Einsetzen
des Kopplungsfortsatzes in die Kopplungsaufnahme
derart miteinander gekoppelt zu werden, dass der Putz-
schenkel des Grundprofils und der Putzschenkel des
Zusatzprofils beabstandet voneinander angeordnet so-
wie zumindest imWesentlichen parallel zueinander aus-
gerichtet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anputzdichtleiste für
den Baukörperanschluss eines Bauelements, insbeson-
dere eines Fensters, einer Tür, eines Rollladenkastens
oder dergleichen, an einer Gebäudewand.
[0002] Anputzdichtleisten dienen in der Regel zum
Abdichten von Fugenbereichen, die zwischen einem
Bauelement undTeilen einesBaukörpers, wie etwa einer
Gebäudewand, gebildet sind, also zum Beispiel zwi-
schen dem Blendrahmen eines Fensters oder einer
Tür und dem sich daran anschließenden Mauerwerk.
Auch an Übergängen von unterschiedlich gestalteten
Wand‑ oder Fassadenabschnitten, wie zum Beispiel an
derÜbergangsstelle zwischeneinerHolzvertäfelungund
einer Putzfassade, werden Anputzdichtleisten der ein-
gangs genannten Art verwendet. Demgemäß bilden
auch Fassadenelemente, Wandverkleidungselemente,
Paneele und dergleichen Bauelemente im Sinne der
vorliegenden Offenbarung. Von der Dichtwirkung abge-
sehen sorgen Anputzdichtleisten für einen optisch an-
sprechenden Abschluss einer auf die Gebäudewand
aufgetragenen Putzschicht.
[0003] Zur Abdichtung einer Fuge zwischen dem Bau-
element und der Gebäudewand kann die Anputzdicht-
leiste zumindest teilweise in diese Fuge eingesetzt wer-
den. Für eine stabile Befestigung der Anputzdichtleiste
und/oder zur Verstärkung einer Eckkante am Übergang
von der Gebäudewand zur Fuge ist es zudem vorteilhaft,
die Anputzdichtleiste zumindest teilweise an der Gebäu-
dewand einzuputzen, also in eine an einer Wandfläche
der Gebäudewand aufgetragene Putzschicht einzubet-
ten. Dabei kann die Gebäudewand durch ein monolithi-
sches Mauerwerk gebildet werden. Die Gebäudewand
kann aber auch alsWärmedämmverbundsystem ausge-
bildet sein, so dass die Anputzdichtleiste an einer Wär-
medämmung der Gebäudewand angebracht und einge-
putzt wird. Zur Befestigung der Anputzdichtleiste ist es
dabei zweckmäßig, an der Anputzdichtleiste Strukturen
vorzusehen, die ein stabiles Einputzen ermöglichen.
[0004] Insbesondere wenn es sich bei der Gebäude-
wand um ein monolithisches Mauerwerk handelt, kann
es zweckmäßig sein, für das Einputzen oftmals (Ultra‑)
Leicht-putze zu verwenden, die vergleichsweise dick
aufgetragen und zusätzlich mit einer vollflächigen Ge-
webespachtelung versehen werden, bevor anschlie-
ßend der Auftrag eines Oberputzes erfolgen kann. Aber
auch aus anderen Gründen kann es zweckmäßig sein,
auf eine Gebäudewand zunächst eine vergleichsweise
dicke Grundputzschicht aufzutragen, auf die anschlie-
ßend eine oder mehrere weitere Putzschichten aufge-
tragen werden, die gemeinsam als Zusatzputzschicht
betrachtet werden können, wobei in die Zusatzputz-
schicht, insbesondere in die unterste der genannten
weiteren Putzschichten, vorteilhafterweise ein Armie-
rungsgewebe eingebettet wird. Herkömmliche Anputz-
dichtleisten sind dabei nicht speziell für solche Dickla-
genputzsysteme ausgelegt. Insbesondere bieten her-

kömmliche Anputzdichtleisten keine Unterstützung für
das Auftragen einer oder mehrere weiterer Putzschich-
ten auf eine vergleichsweise dicke Grundputzschicht.
[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Anputz-
dichtleiste für den Baukörperanschluss eines Bauele-
ments an einer Gebäudewand bereitzustellen, die es
vereinfacht, dieGebäudewandmit einer vergleichsweise
dicken Grundputzschicht sowie einer auf die Grundputz-
schicht aufgetragenen Zusatzputzschicht zu versehen.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Anputz-
dichtleiste mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vor-
teilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen, der vorliegenden Beschrei-
bung sowie den Figuren.
[0007] Die erfindungsgemäße Anputzdichtleiste für
den Baukörperanschluss eines Bauelements, insbeson-
dere eines Fensters oder einer Tür, an einer Gebäude-
wand umfasst ein Grundprofil und ein Zusatzprofil. Das
Grundprofil und das Zusatzprofil sind dabei separat aus-
gebildet, d. h. als zwei grundsätzlich eigenständige Bau-
teile ausgebildet, insbesondere gesondert voneinander
hergestellt. Die Anputzdichtleiste ist folglich mindestens
zweiteilig ausgebildet. Insbesondere kann die Anputz-
dichtleiste aus dem Grundprofil und dem Zusatzprofil
bestehen, also keine weiteren separaten Bauteile um-
fassen.
[0008] Erfindungsgemäß weist das Grundprofil einen
sich in eine erste Längsrichtung erstreckenden Profil-
körper auf, der einen entlang einer Basisrichtung ausge-
richteten Basisschenkel zur Befestigung an dem Bau-
element und/oder an der Gebäudewand umfasst sowie
einen Putzschenkel zum Einputzen in einer Grundputz-
schicht an der Gebäudewand umfasst, wobei der Putz-
schenkel in eine zumindest im Wesentlichen senkrecht
zurBasisrichtungausgerichteteNormalrichtung vomBa-
sisschenkel vorsteht. Sowohl die Basisrichtung als auch
die Normalrichtung sind dabei vorzugsweise orthogonal
zu der genannten ersten Längsrichtung.
[0009] Der Basisschenkel und der Putzschenkel kön-
nen bezogen auf den Querschnitt des Profilkörpers des
Grundprofils entlang ihres jeweiligen Verlaufs insbeson-
dere eine zumindest im Wesentlichen konstante Dicke
aufweisen. DieseDicke kann beispielsweisemindestens
0,5 cm, insbesondere mindestens 0,8 cm, und/oder
höchstens 1,5 cm, insbesondere höchstens 1,2 cm, be-
tragen. Zudem können der Basisschenkel und der Putz-
schenkel jeweils durch einen oder mehrere flächig aus-
gebildete Abschnitte des Profilkörpers gebildet werden,
die bezogen auf den Querschnitt des Profilkörpers je-
weils einen geraden Verlauf aufweisen. Insbesondere
der Putzschenkel kann insgesamt durch einen einzigen
flächigen Abschnitt gebildet werden, so dass er imQuer-
schnitt einen zumindest im Wesentlichen durchgehend
geraden Verlauf aufweist. Da der Putzschenkel in die
Normalrichtung vom Basisschenkel vorsteht, kann er
sich insgesamt entlang dieser Normalrichtung erstre-
cken.
[0010] Der Basisschenkel dient insofern der Befesti-
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gung an dem Bauelement und/oder der Gebäudewand,
als das Grundprofil dazu ausgebildet ist, mit dem Basis-
schenkel an dem Bauelement und/oder der Gebäude-
wand befestigt zu werden. Vorzugsweise wird der Basis-
schenkel dabei zumindest mit dem Bauelement verbun-
den, wobei diese Verbindung insbesondere ein Aufkle-
ben umfassen kann. Der Basisschenkel kann auch
gleichzeitig sowohl mit dem Bauelement als auch mit
der Gebäudewand verbunden sein. Insbesondere in die-
sem Fall kann die Verbindung - ausschließlich oder zu-
sätzlich zu einer sonstiger Verbindungsart, wie etwa
Kleben - kraftschlüssig sein, nämlich indem zumindest
ein Teil des Basisschenkels zwischen dem Bauelement
und der Gebäudewand eingeklemmt ist.
[0011] Der Putzschenkel des Grundprofils ist insofern
zum Einputzen an der Gebäudewand vorgesehen, als
das Grundprofil dazu ausgebildet ist, dass esmit seinem
Putzschenkel an der Gebäudewand (insbesondere mit
zurGebäudewandparallelemPutzschenkel) angeordnet
wirdundderPutzschenkel dann in der genanntenGrund-
putzschicht an der Gebäudewand eingeputzt wird, so
dass der Putzschenkel in der Grundputzschicht einge-
bettet ist. Insofern trägt auch der Putzschenkel zur Be-
festigung der Anputzdichtleiste an der Gebäudewand
bei. In der Regel erfolgt das Einputzen des Putzschen-
kels jedoch später als die Befestigung des Basisschen-
kels an dem Bauelement und/oder der Gebäudewand.
Für eine besonders stabile Einbettung des Putzschen-
kels in der Grundputzschicht weist der Putzschenkel
vorzugsweise eine Vielzahl von Durchgängen auf, durch
die der Putz den Putzschenkel beim Einputzen durch-
dringen kann. Zudem kann die Haftung des Putzes an
demPutzschenkel dadurch verbessert werden, dass der
Putzschenkel zumindest einseitig, vorzugsweise beid-
seitig, eine die Putzverkrallung verbessernde Oberflä-
chenprofilierung, zum Beispiel in Form von Rippen, Ker-
ben und/oder Noppen, aufweist.
[0012] Dass der Basisschenkel entlang der Basisrich-
tung ausgerichtet ist, kann insbesondere bedeuten, dass
der Basisschenkel in die Basisrichtung seine größte Er-
streckung quer zur ersten Längsrichtung aufweist und/o-
der dass er weitgehend oder überwiegend zumindest im
Wesentlichen parallel zur Basisrichtung verläuft. Entlang
derBasisrichtung kannsich derBasisschenkel beispiels-
weise über eine Länge von mindestens 10 cm, insbe-
sonderemindestens 12 cm, vorzugweisemindestens 15
cm, erstrecken. Das Grundprofil kann insbesondere da-
zu ausgebildet sein, derart mit seinem Putzschenkel an
derGebäudewandeingeputzt zuwerden,dassdieBasis-
richtungdabei zumindest imWesentlichensenkrecht von
der Gebäudewand weg weist.
[0013] Der Putzschenkel ist relativ zum Verlauf des
Basisschenkels gewinkelt ausgerichtet, da er in die ge-
nannte Normalrichtung vom Basisschenkel vorsteht, die
zumindest im Wesentlichen senkrecht zur Einsetzrich-
tung ist. Entlang der Normalrichtung kann sich der Putz-
schenkel beispielsweise über eine Länge von mindes-
tens 15 cm, insbesondere mindestens 20 cm, vorzugs-

weise mindestens 25 cm, erstrecken. Ferner ist es be-
vorzugt, dass der Putzschenkel eine größere Länge als
der Basisschenkel aufweist.
[0014] Der Profilkörper des Grundprofils ist vorzugs-
weise einteilig ausgebildet. Insbesondere sind also der
Basisschenkel und der Putzschenkel dieses Profilkör-
pers nicht separat voneinander ausgebildet, sondern
bilden lediglich aufgrund ihrer jeweiligen Struktur, insbe-
sondere aufgrund ihres jeweiligen räumlichen Verlaufs,
sowie ihrer jeweiligen Funktion unterschiedliche Ab-
schnitte des Profilkörpers. Beispielweise kann der Profil-
körper als Ganzes durch Extrusion hergestellt sein.
Wenn der Profilkörper aus mehreren unterschiedlichen
Materialien gebildet ist, kann er insbesondere durch Ko-
extrusion hergestellt sein. Der Basisschenkel und der
Putzschenkel des Profilkörpers weisen vorzugweise
dasselbe Material auf und gehen unmittelbar ineinander
über.
[0015] Erfindungsgemäß weist das Zusatzprofil einen
sich in eine zweite Längsrichtung erstreckenden Profil-
körper auf, der einen Putzschenkel zum Einputzen in
einer Zusatzputzschicht an der Grundputzschicht um-
fasst. Die Bezeichnung der genannten Längsrichtungen
als erste Längsrichtung und zweite Längsrichtung dient
dabei lediglich der begrifflichen Unterscheidung und soll
weder eine Reihenfolge oder Hierarchie implizieren
noch, dass die erste Längsrichtung und die zweite
Längsrichtung zwangsläufig verschieden voneinander
sein müssten. Sie müssen aber auch nicht ähnlich zu-
einander sein. Solange das Grundprofil und das Zusatz-
profil nicht miteinander gekoppelt sind, ist die räumliche
Ausrichtung der ersten Längsrichtung und der zweiten
Längsrichtung relativ zueinander unbestimmt.
[0016] Der Putzschenkel des Zusatzprofils kann dabei
entlangeiner zuder zweitenLängsrichtungorthogonalen
Richtung ausgerichtet sein. Entlang dieser Richtung
kann sich der Putzschenkel beispielsweise über eine
Länge vonmindestens 15 cm, insbesonderemindestens
20cm, vorzugsweisemindestens25cm,erstrecken.Des
Weiteren kann der Putzschenkel bezogen auf denQuer-
schnitt desProfilkörpersdesZusatzprofilsentlangseines
jeweiligen Verlaufs insbesondere eine zumindest imWe-
sentlichen konstante Dicke aufweisen. DieseDicke kann
beispielsweise mindestens 0,5 cm, insbesondere min-
destens 0,8 cm, und/oder höchstens 1,5 cm, insbeson-
dere höchstens 1,2 cm, betragen. Ferner kann der Putz-
schenkel durch einen oder mehrere flächig ausgebildete
Abschnitte des Profilkörpers gebildet werden, die bezo-
gen auf den Querschnitt des Profilkörpers jeweils einen
geraden Verlauf aufweisen. Insbesondere kann der
Putzschenkel insgesamt durch einen einzigen flächigen
Abschnitt gebildet werden, so dass er im Querschnitt
einen zumindest imWesentlichen durchgehendgeraden
Verlauf aufweist.
[0017] Der Putzschenkel des Zusatzprofils ist insofern
zumEinputzenanderGrundputzschicht vorgesehen, als
das Zusatzprofil dazu ausgebildet ist, dass esmit seinem
Putzschenkel an derGrundputzschicht, in der bereits der
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Putzschenkel desGrundprofils eingeputzt ist, (insbeson-
dere parallel zu der Grundputzschicht) angeordnet wird
und der Putzschenkel des Zusatzprofils dann in der ge-
nanntenZusatzputzschicht anderGrundputzschicht ein-
geputzt wird, so dass der Putzschenkel desZusatzprofils
in der Zusatzputzschicht eingebettet ist. Die Zusatzputz-
schicht kanndabei alsOberputzschicht ausgebildet sein,
auf die keineweitere Putzschichten aufgetragenwird. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass auf die Zusatz-
putzschicht noch zusätzlich ein Oberputz aufgetragen
wird. Für eine besonders stabile Einbettung des Putz-
schenkels in der Zusatzputzschicht weist der Putzschen-
kel des Zusatzprofils vorzugsweise eine Vielzahl von
Durchgängen auf, durch die der Putz den Putzschenkel
beim Einputzen durchdringen kann. Zudem kann die
Haftung des Putzes an dem Putzschenkel dadurch ver-
bessert werden, dass der Putzschenkel zumindest ein-
seitig, vorzugweise beidseitig, eine die Putzverkrallung
verbessernde Oberflächenprofilierung, zum Beispiel in
Form von Rippen, Kerben und/oder Noppen, aufweist.
[0018] Der Putzschenkel des Zusatzprofils kann im
Wesentlichen gleichartig zum Putzschenkel des Grund-
profils ausgebildet sein. Insbesondere können der Putz-
schenkel des Grundprofils und der Putzschenkel des
Zusatzprofils, etwa hinsichtlich ihrer äußeren Form, ihrer
Maße, ihres Materials, ihrer Oberflächenstruktur und/o-
der der Anordnung von Durchgängen durch den jewei-
ligen Putzschenkel, identisch ausgebildet sein.
[0019] Wie der Profilkörper des Grundprofils ist auch
der Profilkörper des Zusatzprofils vorzugsweise einteilig
ausgebildet, so dass insbesondere der Putzschenkel
nicht separat von dem übrigen Profilkörper ausgebildet
ist, sondern lediglich aufgrund seiner Struktur, insbeson-
dere aufgrund seines räumlichen Verlaufs, sowie seiner
Funktion einen von anderen Abschnitten des Profilkör-
pers verschiedenen Abschnitt des Profilkörpers bildet.
Der Profilkörper des Zusatzprofils kann beispielsweise
als Ganzes durch Extrusion oder, wenn er aus mehreren
unterschiedlichen Materialien gebildet ist, durch Koex-
trusion hergestellt sein. Der Putzschenkel weist vorzugs-
weise dasselbe Material wie der übrige Profilkörper auf
und geht unmittelbar in den übrigen Profilkörper, insbe-
sondere in den weiter unten beschriebenen Abdeck-
schenkel des Profilkörpers des Zusatzprofils, über.
[0020] Quer zu der ersten bzw. zweiten Längsrichtung
können der Profilkörper des Grundprofils und der Profil-
körper des Zusatzprofils jeweils einen zumindest imWe-
sentlichen konstanten Querschnitt aufweisen. Abwei-
chungen von dem konstanten Querschnitt können sich
insbesondere darauf beschränken, dass zumindest Teile
des jeweiligen Profilkörpers Durchgänge und/oder eine
Oberflächenprofilierung zur Verbesserung der Putzver-
krallung aufweisen. Entlang der Längsrichtung kann sich
der jeweilige Profilkörper über einige Meter erstrecken.
Beispielweise können der Profilkörper des Grundprofils
und der Profilkörper des Zusatzprofils jeweils eine Länge
von etwa 2,5 m oder etwa 3 m aufweisen. Als Material
können die Profilkörper jeweils einen Kunststoff oder ein

Metall, beispielsweise ein Blech, aufweisen; vorzugs-
weise sind die Profilkörper aus Kunststoff, wie etwa
einem PVC, insbesondere einem Hart-PVC, gebildet.
[0021] Des Weiteren ist erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass das Grundprofil (insbesondere der Basis-
schenkel des Grundprofils) einen Kopplungsfortsatz
und das Zusatzprofil (insbesondere der Putzschenkel
des Zusatzprofils) eine Kopplungsaufnahme aufweist
oder, gerade umgekehrt, dass das Grundprofil (insbe-
sondere der Basisschenkel desGrundprofils) eineKopp-
lungsaufnahme und das Zusatzprofil (insbesondere der
Putzschenkel des Zusatzprofils) einen Kopplungsfort-
satz aufweist. Diese beidenAlternativen schließen dabei
einander nicht aus. Es kann also auch vorgesehen sein,
dassdasGrundprofil sowohl einenKopplungsfortsatzals
auch eine Kopplungsaufnahme aufweist und/oder das
Zusatzprofil sowohl einen Kopplungsfortsatz als auch
eine Kopplungsaufnahme aufweist. Zudem sind alle die-
se Fälle jeweils nicht auf nur genau einen Kopplungs-
fortsatz bzw. nur genau eine Kopplungsaufnahme be-
schränkt. Vielmehr können das Grundprofil und das Zu-
satzprofil jeweils auch mehrere Kopplungsfortsätze un-
d/oder mehrere Kopplungsaufnahmen aufweisen.
[0022] Vorzugsweise sind die Anzahl der Kopplungs-
fortsätzeunddieAnzahl derKopplungsaufnahmendabei
gleich, so dass sich eine entsprechende Anzahl von
Paarungen aus jeweils einem Kopplungsfortsatz und
einer Kopplungsaufnahme bilden lässt (darunter die
Paarung aus dem genannten einen Kopplungsfortsatz
und der genannten einen Kopplungsaufnahme), wobei
der Kopplungsfortsatz und die Kopplungsaufnahme ei-
ner jeweiligen Paarung an unterschiedlichen Profilen
vorgesehen sind. Mit anderenWorten: Für jede Paarung
ist dann entweder der Kopplungsfortsatz am Grundprofil
und die Kopplungsaufnahme am Zusatzprofil vorgese-
henoder aber derKopplungsfortsatz amZusatzprofil und
die Kopplungsaufnahme am Grundprofil vorgesehen.
Wenn das Grundprofil und das Zusatzprofil insgesamt
mehrere Kopplungsfortsätze und Kopplungsaufnahmen
aufweisen, gelten die imFolgenden für einenKopplungs-
fortsatz und eine Kopplungsaufnahme beschriebenen
Merkmale vorzugsweise auch für die weiteren Kopp-
lungsfortsätze und weiteren Kopplungsaufnahmen, ins-
besondere für den Kopplungsfortsatz und die Kopp-
lungsaufnahme jeder weiteren Paarung aus jeweils ei-
nem Kopplungsfortsatz und einer Kopplungsaufnahme.
[0023] Vorzugsweise ist von den beiden Kopplungs-
elementen (d. h. dem Kopplungsfortsatz und der Kopp-
lungsaufnahme) das eine an dem Basisschenkel des
Grundprofils und das andere an dem Putzschenkel
des Zusatzprofils ausgebildet.
[0024] Erfindungsgemäß sind dasGrundprofil und das
Zusatzprofil dazu ausgebildet, durch Einsetzen des
Kopplungsfortsatzes in die Kopplungsaufnahme derart
miteinander gekoppelt zu werden, dass der Putzschen-
kel des Grundprofils und der Putzschenkel des Zusatz-
profils beabstandet voneinander angeordnet sowie zu-
mindest imWesentlichen parallel zueinander ausgerich-
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tet sind.
[0025] Durch das Koppeln des (an dem einen der
beiden Profile ausgebildeten) Kopplungsfortsatz und
der (an dem anderen der beiden Profile ausgebildeten)
Kopplungsaufnahme (sowie gegebenenfalls eines oder
mehrerer weiterer Kopplungsfortsätze mit einer jeweili-
genweiterenKopplungsaufnahme)wirddieAnputzdicht-
leiste also in einen gekoppelten Zustand gebracht, in
dem dann die Putzschenkel der beiden Profile beab-
standet voneinander angeordnet sind sowie zumindest
im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind.
Vorzugsweise werden das Grundprofil und das Zusatz-
profil gerade und insbesondere ausschließlich durch die
genannte Kopplung in einer definierten Ausrichtung zu-
einander gehalten (von möglichem Spiel abgesehen), in
derdiePutzschenkel zumindest imWesentlichenparallel
zueinander ausgerichtet sind. Vorzugsweise beträgt die
Abweichung von einer exakt parallelen Ausrichtung
höchstens 15°, weiter bevorzugt höchstens 10°, insbe-
sondere höchstens 5°.
[0026] Beim Einsetzen in die Kopplungsaufnahme
kann der Kopplungsfortsatz in die Kopplungsaufnahme
einrasten, wie weiter unten noch ausführlicher erläutert
wird. Dabei können der Kopplungsfortsatz und die Kopp-
lungsaufnahme derart ausgebildet sein, dass der Kopp-
lungsfortsatz, nachdem er in die Kopplungsaufnahme
eingesetzt worden ist, nicht mehr (jedenfalls nicht ohne
Beschädigung zumindest eines Teils der Anputzdicht-
leiste) aus der Kopplungsaufnahme entnommenwerden
kann, so dass die Kopplung des Grundprofils und des
Zusatzprofils miteinander irreversibel ist. Alternativ dazu
kann aber auch vorgesehen sein, dass der Kopplungs-
fortsatz nach dem Einsetzen in die Kopplungsaufnahme
aus der Kopplungsaufnahme auch wieder entnommen
werden kann, gegebenenfalls unter Aufbringung einer
gewissen Kraft zum Überwinden einer Rastwirkung.
[0027] Der Kopplungsfortsatz und die Kopplungsauf-
nahme erstrecken sich jeweils vorzugsweise entlang der
ersten Längsrichtung bzw. der zweiten Längsrichtung (je
nachdem, an welchem Profil sie jeweils vorgesehen
sind), insbesondere über die gesamte Länge des jewei-
ligen Profils. Der Kopplungsfortsatz kann beispielsweise
als ein länglicher Stegabschnitt ausgebildet sein, wobei
der Stegabschnitt in die jeweilige Längsrichtung vor-
zugsweise durchgehend ausgebildet ist, grundsätzlich
aber auch Unterbrechungen aufweisen kann. Die Kopp-
lungsaufnahme kann beispielsweise als eine längliche
Nut ausgebildet sein, in die der Stegabschnitt eingesetzt
werden kann, um das Grundprofil und das Zusatzprofil
miteinander zu koppeln. Auch die Nut ist in die jeweilige
Längsrichtung vorzugsweise durchgehend ausgebildet,
kann aber grundsätzlich auch Unterbrechungen aufwei-
sen. Die Tiefe der Nut kann dabei zumindest imWesent-
lichen der Höhe des Stegabschnitts entsprechen. Durch
ein tiefes Eingreifen des Kopplungsfortsatzes in die
Kopplungsaufnahme können das Grundprofil und das
Zusatzprofil (und somit deren Putzschenkel) im gekop-
pelten Zustand besonders stabil in einer definierten Aus-

richtung zueinander gehalten werden.
[0028] Im gekoppelten Zustand sind die erste Längs-
richtung, in die sich das Grundprofil erstreckt, und die
zweite Längsrichtung, in die sich das Zusatzprofil er-
streckt, vorzugsweise parallel zueinander, wobei sich
diese Ausrichtung vorteilhafter Weise automatisch aus
der Kopplung durch das Einsetzen des Kopplungsfort-
satzes in die Kopplungsaufnahme ergibt. Es ist daher
nicht erforderlich, das Zusatzprofil eigens präzise an der
Gebäudewand auszurichten. Das Einsetzen des Kopp-
lungsfortsatzes in die Kopplungsaufnahme erfolgt vor-
zugsweise in eine zu den Längsrichtungen senkrechte
Richtung, die insbesondere parallel zu der genannten
Basisrichtung bzw. senkrecht zu der genannten Normal-
richtung ausgerichtet ist. Aufgrund der parallelen Aus-
richtung der Putzschenkel im gekoppelten Zustand, kön-
nen sich im gekoppelten Zustand sowohl der Putzschen-
kel des Grundprofils als auch der Putzschenkel des
Zusatzprofils entlang der Normalrichtung erstrecken.
[0029] Der Abstand zwischen dem Putzschenkel des
Grundprofils und demPutzschenkel des Zusatzprofils im
gekoppelten Zustand beträgt vorzugsweise mindestens
5 cm, weiter bevorzugt mindestens 10 cm, insbesondere
mindestens 15 cm. Dieser Abstand ermöglicht es, auf
das an der Gebäudewand angeordnete Grundprofil eine
Grundputzschicht entsprechender Dicke aufzutragen
und erst anschließend das Zusatzprofil mit dem Grund-
profil zu koppeln, wobei der Putzschenkel des Zusatz-
profils dann infolge der Kopplung zumindest im Wesent-
lichen an derGrundputzschicht anliegen kann.Wäre das
Zusatzprofil dagegen von vornherein mit dem Grund-
profil verbunden,würdeesdasAuftragenderGrundputz-
schicht behindern (in besonderem Maße, wenn es mit
einem Armierungsgewebe versehen ist). Aufgrund der
genanntenKopplung braucht dasZusatzprofil anders als
das Grundprofil nicht sorgfältig an der Gebäudewand
ausgerichtet zuwerden, dasicheinepräziseAusrichtung
des Zusatzprofils direkt aus der Kopplung mit dem be-
reits ausgerichteten Grundprofil ergibt.
[0030] Nachdem das Zusatzprofil durch die Kopplung
stabil an der Grundputzschicht angeordnet ist, kann auf
die Grundputzschicht eine Zusatzputzschicht aufgetra-
gen werden, in die der Putzschenkel des Zusatzprofils
eingebettet wird. So können sowohl das Einputzen der
Gebäudewand mit der Grundputzschicht als auch das
Einputzen mit der Zusatzputzschicht jeweils durch eines
der beiden genannten Profile der Anputzdichtleiste un-
terstützt werden. Entsprechend dem Abstand der Putz-
schenkel im gekoppelten Zustand kann die Grundputz-
schicht dabei vergleichsweise dick sein.
[0031] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
umfasst der Basisschenkel des Grundprofils einen Dis-
tanzabschnitt, der sich entlang der Basisrichtung von
einem gebäudenahen Ende zu einem (dem gebäude-
nahen Ende bezüglich der Basisrichtung entgegenge-
setzten) gebäudefernen Ende erstreckt, wobei der Putz-
schenkel des Grundprofils an dem gebäudenahen Ende
vom Basisschenkel (in die Normalrichtung) vorsteht und
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der Kopplungsfortsatz oder dieKopplungsaufnahmedes
Grundprofils am gebäudefernen Ende angeordnet ist.
Der Kopplungsfortsatz bzw. die Kopplungsaufnahme
ist dabei vorzugsweise an einer Seite des Basisschen-
kels angeordnet, die in die zur Normalrichtung entge-
gengesetzteRichtungweist. DerKopplungsfortsatz bzw.
die Kopplungsaufnahme und der Putzschenkel des
Grundprofils, der in die Normalrichtung vorsteht, sind
dann also nicht nur an entgegengesetzten Enden des
Distanzabschnitts des Basisschenkels, sondern auch
auf entgegengesetzten Seiten des Basisschenkels an-
geordnet.
[0032] Die Bezeichnungen der Enden des Distanzab-
schnitts als gebäudenah bzw. gebäudefern dienen pri-
mär der begrifflichen Unterscheidung der beiden Enden.
Denn ob sie tatsächlich gebäudenah bzw. gebäudefern
sind, hängt natürlich davon ab, ob die Anputzdichtleiste
an der Gebäudewand angeordnet ist. Allerdings ist die
Anputzdichtleiste dazu ausgebildet, derart, insbesonde-
remit senkrecht zurGebäudewandausgerichteterBasis-
richtung, an der Gebäudewand angeordnet zu werden,
dass das gebäudenahe Ende des Distanzabschnitts der
Gebäudewand näher ist als das gebäudeferne Ende des
Distanzabschnitts.
[0033] Der Distanzabschnitt weist entlang der Basis-
richtung vorzugsweise eine Länge vonmindestens 5 cm,
weiter bevorzugt von mindestens 10 cm, insbesondere
von mindestens 12 cm, auf. Beispielweise kann die Län-
ge etwa 15 cm betragen. Ferner kann der Distanzab-
schnitt insgesamtalsflächigerAbschnitt ausgebildet sein
und im Querschnitt einen zumindest im Wesentlichen
durchgehend geraden Verlauf parallel zur Basisrichtung
aufweisen. Der Distanzabschnitt kann insbesondere
demjenigen Teil des Basisschenkels entsprechen, der
den Putzschenkel des Grundprofils mit dem Kopplungs-
fortsatz bzw. der Kopplungsaufnahme des Grundprofils
verbindet. Grundsätzlich kann der Distanzabschnitt da-
bei auch dem gesamten Basisschenkel entsprechen.
[0034] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
umfasst der Profilkörper des Grundprofils einen Begren-
zungsabschnitt, der an dem gebäudefernen Ende des
Distanzabschnitts in die Normalrichtung von dem Basis-
schenkel vorsteht. Der Begrenzungsabschnitt steht so-
mit in dieselbe Richtung von dem Basisschenkel vor wie
der Putzschenkel und weist dabei einen durch die Länge
des Distanzabschnitts definierten Abstand vom Putz-
schenkel auf. Dadurch kann der Begrenzungsabschnitt
die Ebene definieren, bis zu der sich die Grundputz-
schicht von der Gebäudewand aus erstrecken soll.
Aus diesem Grund kann der Begrenzungsabschnitt als
Markierung und auch als Abziehhilfe für das Auftragen
der Grundputzschicht an der Gebäudewand in geeigne-
ter Dicke dienen. Der Begrenzungsabschnitt ist dabei
vorzugsweise (bezüglich seiner Erstreckung entlang der
Normalrichtung) wesentlich kürzer als der Putzschenkel
des Grundprofils. Beispielsweise kann die Länge des
Begrenzungsabschnitts entlang der Normalrichtung
höchstens einemDrittel, vorzugsweise höchstens einem

Viertel, insbesondere höchstens einem Fünftel, der Län-
ge des Putzschenkels entlang der Normalrichtung ent-
sprechen. Beispielsweise kann der Begrenzungsab-
schnitt eine Länge von höchstens 8 cm, vorzugsweise
höchstens 6 cm, insbesondere höchstens 5 cm aufwei-
sen.
[0035] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist das Grundprofil eine Abreißlasche
auf, die über eine Sollbruchstelle mit demBasisschenkel
verbunden ist, wobei der Kopplungsfortsatz oder die
Kopplungsaufnahme des Grundprofils (je nachdem,
was davon an dem Grundprofil vorgesehen ist) relativ
zu der Sollbruchstelle in zur Normalrichtung entgegen-
gesetzter Richtung, vorzugsweise auch in zur Basisrich-
tung entgegengesetzter Richtung, angeordnet ist.
[0036] Die Abreißlasche erstreckt sich vorzugsweise
entlang der Basisrichtung, insbesondere zumindest im
Wesentlichen in direkter Verlängerung des Basisschen-
kels oder zumindest des genannten Distanzabschnitts
des Basisschenkels. Die Sollbruchstelle, über die die
Abreißlasche mit dem Basisschenkel verbunden ist,
kann insbesondere an dem genannten gebäudefernen
Ende des Distanzabschnitts angeordnet sein. Die Soll-
bruchstelle kann beispielsweise durch einen Abschnitt
verminderter Dicke gebildet werden, der aufgrund des
geringeren Materials eine reduzierte Stabilität im Ver-
gleich zum Basisschenkel und zur Abreißlasche auf-
weist. Alternativ oder zusätzlich dazu kanndieSollbruch-
stelle ein anderes, insbesondere weicheres, Material (z.
B. Weich-PVC) als die Abreißlasche und der Basis-
schenkel aufweisen. In diesemFall kann dasGrundprofil
durch Koextrusion hergestellt sein.
[0037] Durch die genannte Anordnung des Kopp-
lungsfortsatzes bzw. der Kopplungsaufnahme relativ
zu der Sollbruchstelle kann insbesondere erreicht wer-
den, dass der Kopplungsfortsatz bzw. die Kopplungs-
aufnahme bezüglich einer Blickrichtung entgegen der
Normalrichtung, vorzugsweise auch bezüglich einer
Blickrichtung mit Anteilen sowohl entgegen der Normal-
richtung als auch entgegen der Basisrichtung, durch die
Abreißlasche verdeckt angeordnet ist. Auf diese Weise
schützt die Abreißlasche beimAuftragen der Grundputz-
schicht nicht nur das jeweilige Bauelement, sondern
auch den Kopplungsfortsatz bzw. die Kopplungsaufnah-
me vor Verschmutzung durch den Putz. Allerdings kann
aufgrund der genannten Anordnung der Abreißlasche
dasKoppeln desZusatzprofilsmit demGrundprofil durch
die Abreißlasche behindert werden. Insbesondere kann
die Abreißlasche derart angeordnet sein, dass sie ent-
lang der Sollbruchstelle von demGrundprofil abgetrennt
werden muss, bevor der Kopplungsfortsatz in die Kopp-
lungsaufnahme eingesetzt werden kann, um auf diese
Weise das Grundprofil und das Zusatzprofil miteinander
zu koppeln.
[0038] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsformweist der Putzschenkel des Zusatzprofils eine
Rückseite, an der der Kopplungsfortsatz oder die Kopp-
lungsaufnahme (je nachdem,was davon an demZusatz-
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profil vorgesehen ist) ausgebildet ist, und eine dazu (d. h.
zur Rückseite) entgegengesetzte Vorderseite auf, wobei
der Profilkörper desZusatzprofils einenAbdeckschenkel
umfasst, der an der Vorderseite des Putzschenkels des
Zusatzprofils von diesem vorsteht.
[0039] Der Abdeckschenkel steht vorzugsweise an
einem von zwei Enden einer (im gekoppelten Zustand
zur Normalrichtung parallelen) Längserstreckung des
Putzschenkels des Zusatzprofils von dem Putzschenkel
vor, insbesondere von demjenigen Ende, an dem auch
der Kopplungsfortsatz bzw. die Kopplungsaufnahme nä-
her angeordnet ist. Des Weiteren steht der Abdeck-
schenkel vorzugsweise zumindest im Wesentlichen
senkrecht vom Putzschenkel vor. Das Zusatzprofil kann
insofern zumindest im Wesentlichen (insbesondere le-
diglich vom Kopplungsfortsatz bzw. der Kopplungsauf-
nahme abgesehen) eine L-Form aufweisen. Grundsätz-
lich kann der Abdeckschenkel aber auch schräg ausge-
richtet sein, wobei der Putzschenkel und der Abdeck-
schenkel dann vorzugsweise in einem stumpfen Winkel
aufeinandertreffen. Die Länge des Abdeckschenkels
entlang der Richtung, in die er von dem Putzschenkel
vorsteht, kann beispielsweise höchstens einem Drittel,
vorzugsweise höchstens einem Viertel, insbesondere
höchstens einem Fünftel, der Länge des Putzschenkels
des Zusatzprofils entsprechen. Beispielsweise kann der
Abdeckschenkel eine Länge von höchstens 8 cm, vor-
zugsweise höchstens 6 cm, insbesondere höchstens 5
cm aufweisen.
[0040] Der Abdeckschenkel des Zusatzprofils kann
dazu dienen, die Zusatzputzschicht seitlich, insbeson-
dere in Richtung zum Bauelement hin, zu begrenzen.
Dabei ist die Anputzdichtleiste vorzugsweise dazu aus-
gebildet, dass, wenn das Grundprofil und das Zusatz-
profil miteinander gekoppelt sind und die Anputzdicht-
leiste an der Gebäudewand und dem Bauelement mon-
tiert ist, zwischen dem Abdeckschenkel und dem Bau-
element (zum Zwecke eines Bewegungsausgleich zwi-
schen der Gebäudewand und dem Bauelement) eine
Fuge verbleibt. Ein freies (von dem Putzschenkel weg-
weisendes) Ende des Abdeckschenkels kann zudem als
Putzabzugskante für das Auftragen der Zusatzputz-
schicht und/oder für das Auftragen eines auf die Zusatz-
putzschicht aufgebrachten Oberputzes dienen.
[0041] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist das Zusatzprofil eine Abreißlasche
auf, die über eine Sollbruchstelle mit demAbdeckschen-
kel verbunden ist. Die Abreißlasche erstreckt sich vor-
zugsweiseentlangderselbenRichtung, entlangder auch
der Abdeckschenkel ausgerichtet ist. Im gekoppelten
Zustand kann diese Richtung insbesondere der Basis-
richtung entsprechen. Die Abreißlasche kann sich ferner
in direkter Verlängerung des Abdeckschenkels des Zu-
satzprofils erstrecken. Die Abreißlasche des Zusatzpro-
fils kann insbesondere dazu dienen, das Bauelement
beim Auftragen der Zusatzputzschicht vor Verschmut-
zung durch Putz zu schützen sowie zu vermeiden, dass
Putz in die genannte Fuge zwischen dem Abdeckschen-

kel und dem Bauelement gelangt.
[0042] Die Sollbruchstelle, über die die Abreißlasche
mit dem Abdeckschenkel verbunden ist, kann insbeson-
dere an dem genannten freien Ende des Abdeckschen-
kels angeordnet sein. Die Sollbruchstelle kann beispiels-
weise durch einen Abschnitt verminderter Dicke gebildet
werden, der aufgrund des geringeren Materials eine
reduzierte Stabilität im Vergleich zum Abdeckschenkel
und zur Abreißlasche aufweist. Alternativ oder zusätzlich
dazu kann dieSollbruchstelle ein anderes, insbesondere
weicheres, Material (z. B. Weich-PVC) als die Abreiß-
lasche und der Abdeckschenkel aufweisen. In diesem
Fall kann das Zusatzprofil durch Koextrusion hergestellt
sein.
[0043] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist an dem Putzschenkel des Zusatzprofils
einArmierungsgewebebefestigt, dassichüberdenPutz-
schenkel des Zusatzprofils hinaus erstreckt. Im gekop-
pelten Zustand erstreckt sich das Armierungsgewebe
vorzugsweise in die Normalrichtung über den Putz-
schenkel des Zusatzprofils hinaus. Je nach Ausfüh-
rungsform kann auch an dem Putzschenkel des Grund-
profils einen Armierungsgewebe befestigt sein, das sich
in dieNormalrichtung über denPutzschenkel desGrund-
profils hinaus erstreckt. Vorzugsweise weist jedoch nur
der Putzschenkel des Zusatzprofils ein Armierungsge-
webe auf.
[0044] DasArmierungsgewebe unterstützt eine zuver-
lässige Einbettung des Zusatzprofils in die Zusatzputz-
schicht. Darüber hinaus kann es, insbesondere bei der
Verwendung eines (Ultra‑)Leichtputzes für die Grund-
putzschicht, zweckmäßig sein, die Grundputzschicht
mit einer vollflächigenGewebespachtelung zu versehen,
indem in der Zusatzputzschicht über die gesamte ver-
putzte Fläche eine Armierung in Form eines oder mehre-
rer Armierungsgewebe eingeputzt wird. Das an dem
Putzschenkel des Zusatzprofils befestigte Armierungs-
gewebe kann zumindest einen Teil dieser Armierung
bilden.
[0045] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsformweist derBasisschenkel desGrundprofilseine
Befestigungsfläche auf, die in zur Normalrichtung entge-
gengesetzte Richtung weist. Diese Fläche kann insbe-
sondere eine Seitenfläche des genannten Distanzab-
schnitts des Basisschenkels sein. Vorzugsweise ist die
Seitenfläche zumindest im Wesentlichen (insbesondere
abgesehen von einer gegebenenfalls vorgesehenen
Oberflächenstruktur) ebenausgebildet, liegt also in einer
Ebene, wobei diese Ebene insbesondere parallel zur
Basisrichtung sowie zur ersten Längsrichtung ausge-
richtet sein kann. Die Befestigungsfläche kann einer Ver-
bindung des Grundprofils mit dem Bauelement dienen,
um das Grundprofil an dem Bauelement zu befestigen
und/oder abzustützen und/oder einen Zwischenraum
zwischen der Befestigungsfläche und dem Bauelement
abzudichten.
[0046] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
sind an der Befestigungsfläche des Basisschenkels ein
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oder mehrere Befestigungsmittel zur Befestigung des
Grundprofils an dem Bauelement und/oder ein oder
mehrere Dichtmittel zum Abdichten eines Zwischen-
raums zwischen dem Grundprofil und dem Bauelement
vorgesehen. Die genannte Befestigung kann sich auch
auf eine Abstützung des Grundprofils an dem Bauele-
ment beschränken.
[0047] Die Befestigungsmittel können insbesondere
als Mittel für eine Klebeverbindung ausgebildet sein
und dazu beispielsweise ein oder mehrere, insbesonde-
re doppelseitige, Klebebänder, vorzugsweise Schaum-
klebebänder, umfassen. ZumBeispiel können die Befes-
tigungsmittel ein erstes Klebeband umfassen, das einer-
seits mit der Befestigungsfläche und andererseits mit
einem, vorzugweise zumindest im Wesentlichen flächi-
gen, insbesondere streifenförmigen, Zwischenprofil kle-
bend verbunden ist, und ein zweites Klebeband umfas-
sen, das einerseits mit dem Zwischenprofil klebend ver-
bunden ist und andererseits zur klebenden Verbindung
mit dem Bauteil ausgebildet ist. Bei dem ersten Klebe-
band und dem zweiten Klebeband handelt es sich dabei
jeweils vorzugsweise um ein Schaumklebeband. Das
Zwischenprofil kann einem Schenkel des Grundprofils
oder des Zusatzprofils ähnlich ausgebildet sein, insbe-
sondere eine ähnliche Dicke aufweisen und/oder aus
einem ähnlichen Material, insbesondere einem Kunst-
stoff, beispielsweise einem PVC, ausgebildet sein.
[0048] Als Dichtmittel kann sich zwischen der Befesti-
gungsfläche und dem genannten Zwischenprofil ferner
eine abdichtende Membran erstrecken, die vorzugswei-
se relativ zum ersten Klebeband in die Basisrichtung
(und somit von der Gebäudewand weiter entfernt als
das erste Klebeband) angeordnet ist und deren Länge
von der Befestigungsfläche zu dem Zwischenprofil grö-
ßer als die Dicke des ersten Klebebands ist, wobei das
erste Klebeband hinsichtlich der jeweiligen Haftkraft vor-
zugsweise dazu ausgebildet ist, sich eher von der Be-
festigungsfläche oder dem Zwischenprofil zu lösen als
das zweite Klebeband von demZwischenprofil oder dem
Bauelement. Auf diese Weise kann es bei einem bei-
spielsweise thermisch bedingten Aufweiten der Fuge
zwischen der Gebäudewand und dem Bauelement zwar
dazu kommen, dass sich die Verbindung der Befesti-
gungsfläche des Grundprofils mit dem Zwischenprofil
über dasdazwischenvorgeseheneersteKlebeband löst,
das Zwischenprofil dabei aber über das zweite Klebe-
band zuverlässig mit dem Bauelement und außerdem
über die genannte Membran mit der Befestigungsfläche
des Grundprofils verbunden bleibt. Auf diese Weise ent-
steht trotz des Aufweitens der Fuge und des Lösens des
ersten Klebebands kein Durchgang zwischen der Befes-
tigungsfläche und dem Zwischenprofil, sondern der ge-
nannte Zwischenraum zwischen dem Grundprofil und
dem Bauelement bleibt insgesamt abgedichtet.
[0049] Alternativ (grundsätzlich auch zusätzlich) zu
einer Membran können die Dichtmittel auch ein vorkom-
primiertes oder komprimierbares Fugendichtband (so-
genanntes Kompriband) umfassen. Ein solches Fugen-

dichtband ist typischerweise dazu ausgebildet, bei oder
nach derMontage zu expandieren, umdenRaum, in den
es eingesetzt ist, (in diesem Fall den Zwischenraum
zwischen der Befestigungsfläche des Basisschenkels
des Grundprofils und dem Bauelement) abzudichten.
Das Fugendichtband kann einseitig oder doppelseitig
mit einer jeweiligen Klebeschicht versehen sein, um
einerseits mit der Befestigungsfläche klebend verbun-
den oder jedenfalls verbindbar und gegebenenfalls an-
dererseits mit dem Bauelement klebend verbindbar zu
sein. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die An-
putzdichtleiste bei der Montage über das Fugendicht-
band an dem Bauelement festgeklebt wird. Das Fugen-
dichtband kann aber auch lediglich durch sein Expan-
dieren kraftschlüssig zur Befestigung des Grundprofils
an dem Bauelement beitragen. Insofern kann das Fu-
gendichtband zugleich als Dichtmittel und als Befesti-
gungsmittel dienen. Vorzugsweise umfassen die Befes-
tigungsmittel jedoch auch dann, wenn die Dichtmittel ein
Fugendichtband umfassen, noch zumindest ein Klebe-
band, insbesondere Schaumklebeband.
[0050] Nicht alle Befestigungsmittel und/oder Dicht-
mittel brauchen jedoch von vornherein an der Anputz-
dichtleiste vorgesehen zu sein. Grundsätzlich können
das eine oder die mehreren Befestigungsmittel oder
zumindest einige der Befestigungsmittel und/oder das
eineoderdiemehrerenDichtmittel oder zumindesteinige
der Dichtmittel auch erst nachträglich vorgesehen wer-
den. Das gilt insbesondere für ein Fugendichtband.
[0051] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
an der Befestigungsfläche des Basisschenkels ein Frei-
raum zur Aufnahme eines oder mehrerer Befestigungs-
mittel zur Befestigung des Grundprofils an dem Bauele-
ment und/oder eines oder mehrerer Dichtmittel zum Ab-
dichteneinesZwischenraumszwischendemGrundprofil
unddemBauelement vorgesehen.DieserFreiraumkann
insbesonderedadurchgebildetwerden, dassdasGrund-
profil zumindest einen Stützabschnitt aufweist, der ent-
gegen der Normalrichtung von der Befestigungsfläche
vorsteht, so dass die Befestigungsfläche nicht näher als
ein bestimmter, durch die Länge des Stützabschnitts
definierter Mindestabstand an das Bauelement angenä-
hert werden kann und somit zwangsläufig der genannte
Freiraum zwischen der Befestigungsfläche und dem
Bauteil verbleibt. Dieser Freiraum wird dann seitlich,
insbesondere entgegen der Basisrichtung, durch den
Stützabschnitt begrenzt. In die Basisrichtung grenzt an
den Freiraum vorzugsweise der Kopplungsfortsatz oder
die Kopplungsaufnahme (je nachdem, was davon an
dem Grundprofil vorgesehen ist) unmittelbar an.
[0052] Der Freiraum kann insbesondere dazu dienen,
ein Fugendichtband der genannten Art aufzunehmen.
Das Fugendichtband kann, insbesondere nachdem
das Grundprofil an der Gebäudewand angeordnet und
gegebenenfalls über einBefestigungsmittel an demBau-
element befestigt worden ist, in komprimiertem Zustand
in den Freiraum eingesetzt werden. Das Grundprofil ist
dabei vorzugsweise bereits mit seinem Putzschenkel in
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derGrundputzschicht eingeputzt; das ist aber nicht zwin-
gend erforderlich. Nach dem Einsetzen in den Freiraum
kann das Fugendichtband expandieren, um den Zwi-
schenraum zwischen der Befestigungsfläche und dem
Bauelement abzudichten. Das Fugendichtband kann
aber auch schon von vornherein, insbesondere schon
bevor das Grundprofil an dem Bauelement angeordnet
und gegebenenfalls befestigt worden ist, an der Befesti-
gungsflächeangeordnet sein, dabei aber zunächst (etwa
durch eine umhüllende Folie) in vorkomprimiertem Zu-
stand gehalten werden und erst nach der Befestigung
des Grundprofils an der Gebäudewand und/oder dem
Bauelement für ein Expandieren freigegeben werden
(etwa durch Durchtrennen oder Auflösen der Folie).
[0053] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform sind an der Kopplungsaufnahme und an
dem Kopplungsfortsatz jeweils Rastmittel vorgesehen,
wobei die Rastmittel der Kopplungsaufnahme (d. h. die
an der Kopplungsaufnahme vorgesehenen Rastmittel)
und die Rastmittel des Kopplungsfortsatzes (d. h. die an
dem Kopplungsfortsatz vorgesehenen Rastmittel) beim
Einsetzen des Kopplungsfortsatzes in die Kopplungs-
aufnahme einander bezüglich der Richtung des Eins-
etzens hintergreifen, so dass das Grundprofil und das
Zusatzprofil durch das Hintergreifen formschlüssig ge-
gen ein Lösen voneinander gesichert sind.
[0054] Beispielweise kann der Kopplungsfortsatz an
seiner Spitze imQuerschnitt zumindest imWesentlichen
eine Kreisform aufweisen und die Kopplungsaufnahme
im Querschnitt eine C-Form aufweisen, deren Innen-
durchmesser zumindest im Wesentlichen dem Außen-
durchmesser der genannten Kreisform entspricht. Beim
Einsetzen des Kopplungsfortsatzes in die Kopplungs-
aufnahmemüssendieEndenderC-Formdaher vorüber-
gehend aufgeweitet werden und hintergreifen anschlie-
ßend (wenn die Kreisform vollständig in der C-Form
aufgenommen ist) die C-Form bezüglich der Richtung
des Einsetzens, so dass der Kopplungsfortsatz form-
schlüssig in der Kopplungsaufnahme gesichert ist.
[0055] Des Weiteren können die Rastmittel beispiels-
weise einerseits (an dem Kopplungsfortsatz oder der
Kopplungsaufnahme) zumindest einen Rastvorsprung
und andererseits (an dem jeweiligen anderen dieser
beiden Kopplungselemente) zumindest eine Rastaus-
nehmung umfassen, wobei der Rastvorsprung derart
elastisch ist, dass er beim Einsetzen des Kopplungs-
fortsatzes in die Kopplungsaufnahme ausgelenkt wird
und spätestens nach dem vollständigen Einsetzen des
Kopplungsfortsatzes in die Kopplungsaufnahme rückfe-
dernden in die Rastausnehmung eingreift. Dieses Ein-
greifen erfolgt insbesondere in eine Richtung quer zur
Richtung des Einsetzens und entspricht insofern bezüg-
lich der Richtung des Einsetzens dem genannten Hinter-
greifen, welches den Kopplungsfortsatz dann form-
schlüssig dagegen sichert, die Kopplungsaufnahme ent-
gegen der Richtung des Einsetzens zu verlassen.
[0056] Der genannte Rastvorsprung kann insbeson-
dere als Rastzunge oder nach Art eines Widerhakens

oder einer Sperrklinke ausgebildet sein. Die Rastaus-
nehmung kann im Wesentlichen komplementär zum
Rastvorsprung ausgebildet sein. Zudem ist es denkbar,
dassmehrere Rastausnehmungen vorgesehen sind, die
nach Art einer Verzahnung angeordnet sind, wobei der
Rastvorsprung beimEinsetzen desKopplungsfortsatzes
in die Kopplungsaufnahme nacheinander in eine jewei-
lige dieser Teilausnehmungen eingreift. Auf dieseWeise
kann nach Art eines Kabelbinders der Kopplungsfortsatz
inmehrerenunterschiedlichenEinsetztiefen in derKopp-
lungsaufnahme gesichert werden.
[0057] Die Erfindung wird im Folgenden lediglich bei-
spielhaft anhand der Figuren weiter erläutert.

Fig. 1 und 2 zeigen das Grundprofil bzw. das Zusatz-
profil einer ersten Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Anputzdicht-
leiste.

Fig. 3 zeigt zwei alternative Möglichkeiten der
Ausbildung des Kopplungsfortsatzes
und der Kopplungsaufnahme einer erfin-
dungsgemäßen Anputzdichtleiste.

Fig. 4 zeigt die erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Anputzdichtleiste
in gekoppeltem Zustand.

Fig. 5 zeigt eine zweite Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Anputzdichtleiste
in gekoppeltem Zustand.

Fig. 6 bis 9 zeigen die erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Anputzdichtleiste
in vier unterschiedlichen Zuständen.

[0058] In denFiguren sind verschiedeneAusführungs-
formen erfindungsgemäßer Anputzdichtleisten 11 für
den Baukörperanschluss eines Bauelements an einer
Gebäudewand jeweils im Querschnitt dargestellt. Die
Anputzdichtleisten 11 erstrecken sich dabei jeweils ent-
lang einer senkrecht zur Bildebene verlaufenden ersten
bzw. zweiten Längsrichtung L1, L2 und weisen den ge-
zeigten Querschnitt zumindest im Wesentlichen jeweils
über ihre gesamte Längserstreckung auf. Elemente ver-
schiedener Ausführungsformen, die einander entspre-
chen, sind dabeimit demselbenBezugszeichen gekenn-
zeichnet.
[0059] In den Fig. 1, 2 und 4 sowie 6 bis 9 sind jeweils
zumindest Teile einer ersten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Anputzdichtleiste 11 dargestellt. Die
Fig. 1 zeigt ein Grundprofil 13 dieser Anputzdichtleiste
11, das einen sich entlang der ersten Längsrichtung L1
erstreckenden Profilkörper 15 umfasst, der seinerseits
einen Basisschenkel 17, einen Putzschenkel 19 sowie
einen Begrenzungsabschnitt 21 aufweist. Der Basis-
schenkel 17 erstreckt sich mit zumindest im Wesentli-
chen gerademVerlauf entlang einer Basisrichtung B, die

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



10

17 EP 4 571 013 A1 18

senkrecht zur ersten Längsrichtung L1 ausgerichtet ist.
Dabei erstreckt sich ein Distanzabschnitt 23 des Basis-
schenkels 17 von einem gebäudenahen Ende 25 zu
einem gebäudefernen Ende 27, wobei der Distanzab-
schnitt 23 bei der ersten Ausführungsform dem gesam-
ten Basisschenkel 17 entspricht.
[0060] AndemgebäudenahenEnde25 steht der Putz-
schenkel 19 in eine zur Basisrichtung B sowie zur ersten
Längserstreckung L1 senkrecht ausgerichtete Normal-
richtung N vom Basisschenkel 17 vor, während der Be-
grenzungsabschnitt 21 an dem gebäudefernen Ende 27
ebenfalls in die Normalrichtung N von dem Basisschen-
kel 17 vorsteht. Die Länge des Putzschenkels 19 (ent-
lang derNormalrichtungN) ist dabei größer als die Länge
des Basisschenkels 23 (entlang der Basisrichtung B),
während die Länge des Begrenzungsabschnitts 21 (ent-
lang der Normalrichtung N) kleiner als die Länge des
Basisschenkels 23 (entlang der Basisrichtung B) ist.
[0061] Eine Seite des Basisschenkels 17 des Grund-
profils 13, die in zur Normalrichtung N entgegengesetzte
Richtung weist und somit zu dem Putzschenkel 19 und
dem Begrenzungsabschnitt 21 entgegengesetzt ausge-
richtet ist, bildet eine Befestigungsfläche 29 des Basis-
schenkels 17, über die das Grundprofil 13 an dem jewei-
ligen Bauelement (in Fig. 1 nicht gezeigt) befestigt wer-
den kann. Dazu umfasst das Grundprofil 13 bei der
erstenAusführungsformein flächiges, zumindest imWe-
sentlichen streifenförmiges Zwischenprofil 31, das paral-
lel zurBasisrichtungBausgerichtet ist. Eine ersteSeiten-
fläche des Zwischenprofils 31 ist über ein erstes Klebe-
band 33 mit der Befestigungsfläche 29 verbunden; an
einer der ersten Seitenfläche entgegengesetzten zwei-
ten Seitenfläche des Zwischenprofils 31 ist ein zweites
Klebeband 35 festgeklebt, über das das Zwischenprofil
31 an das jeweilige Bauelement geklebt werden kann.
[0062] Bei dem ersten Klebeband 33 und dem zweiten
Klebeband 35 handelt es sich jeweils um Schaumklebe-
bänder. Während sich das zweite Klebeband 35 im We-
sentlichen über die gesamte Erstreckung des Zwischen-
profils 31 entlang der Basisrichtung B erstreckt, ist die
Erstreckung des ersten Klebebands 33 entlang der Ba-
sisrichtung B kürzer; insbesondere beträgt sie weniger
als die Hälfte der Erstreckung des Zwischenprofils 31
entlang der Basisrichtung B. Dadurch gibt es zwischen
der Befestigungsfläche 29 und dem Zwischenprofil 31
einen Freiraum, der bezüglich der Basisrichtung B zwi-
schen dem ersten Klebeband 33 und dem gebäudefer-
nen Ende 27 des Distanzabschnitts 23 des Basisschen-
kels 17 liegt. Diesen Freiraum durchspannt eine Memb-
ran 37, die einerseits mit der Befestigungsfläche 29 und
andererseits mit dem Zwischenprofil 31 verbunden ist
und deren Länge im Querschnitt größer als die Dicke
(Erstreckung entlang der Normalrichtung N) des ersten
Klebebands 33 ist.
[0063] Aufgrund der geringeren Erstreckung entlang
der Basisrichtung B und/oder aufgrund der Ausbildung
der jeweiligen Klebeverbindung weist das erste Klebe-
band 33 eine geringere Haftkraft auf als das zweite

Klebeband 35. Falls sich der Profilkörper 15 des Grund-
profils 13 beispielweise aus thermischen Gründen von
dem jeweiligenBauelementwegbewegensollte, löst sich
daher die Verbindung zwischen der Befestigungsfläche
29 und dem Zwischenprofil 31, während die Verbindung
zwischen dem Zwischenprofil 31 und dem Bauelement
bestehen bleibt. Allerdings bleiben die Befestigungsflä-
che 29 und das Zwischenprofil 31 dann vorteilhafter-
weise noch über die Membran 37 miteinander verbun-
den, so dass die Fuge zwischen demGrundprofil 13 und
dem Bauelement abgedichtet bleibt. Auf diese Weise
ermöglicht die Anputzdichtleiste 11 einen Bewegungs-
ausgleich und dennoch eine zuverlässige Abdichtung.
[0064] An dem gebäudefernen Ende 27 des Distanz-
abschnitts 23 desBasisschenkels 17 ist eine Kopplungs-
aufnahme 39 des Grundprofils 13 ausgebildet. Diese
Kopplungsaufnahme 39 ist im Wesentlichen als eine
Nut ausgebildet, die sich entlang der ersten Längsrich-
tung L1 erstreckt und die bei der ersten Ausführungsform
einen C-förmigen Querschnitt aufweist. Die Kopplungs-
aufnahme 39 ist auf der Seite der Befestigungsfläche 29
ausgebildet und in die Basisrichtung B (von dem ge-
bäudenahen Ende 25 weg weisend) offen.
[0065] Das Grundprofil 13 umfasst ferner eine Abreiß-
lasche 41, die über eine Sollbruchstelle 43 mit dem ge-
bäudefernen Ende 27 des Distanzabschnitts 23 des
Basisschenkels 17 verbunden und parallel zur Basis-
richtung B ausgerichtet ist, so dass sie in direkter Ver-
längerung des Basisschenkels 17 angeordnet ist. Ent-
lang der Sollbruchstelle 43 kann die Abreißlasche 41
vomProfilkörper 15 des Grundprofils 13 abgetrennt wer-
den.
[0066] DieKopplungsaufnahme39dient derKopplung
desGrundprofils 13mit einem in Fig. 2 separat gezeigten
Zusatzprofil 45. Dieses Zusatzprofil 45 umfasst einen
Profilkörper 47, der sich in die zweite Längsrichtung L2
erstreckt, die im gekoppelten Zustand der Anputzdicht-
leiste 11 (d. h. wenn das Grundprofil 13 und das Zusatz-
profil 45 miteinander gekoppelt sind; vgl. z. B. Fig. 4) mit
der ersten Längsrichtung L1 zusammenfällt.
[0067] Der Profilkörper 47 des Zusatzprofils 45 um-
fasst einen Putzschenkel 49, der dem Putzschenkel 19
desGrundprofils 13 grundsätzlich ähnlich ausgebildet ist
und sich mit zumindest im Wesentlichen geradem Ver-
lauf entlang einer zur zweiten Längsrichtung L2 senk-
rechten Richtung erstreckt. Im gekoppelten Zustand der
Anputzdichtleiste 11 entspricht diese Richtung der ge-
nannten Normalrichtung N.
[0068] Außerdem umfasst der Profilkörper 47 des Zu-
satzprofils 45 einen Abdeckschenkel 51, der bei der
ersten Ausführungsform an einem Ende des Putzschen-
kels 49 senkrecht von diesem vorsteht. Im gekoppelten
Zustand des Grundprofils 13 und des Zusatzprofils 45
steht der Abdeckschenkel 51 in die Basisrichtung B von
dem Putzschenkel 49 vor. Die Länge des Abdeckschen-
kels 51 ist dabeiwesentlich kürzer als die desPutzschen-
kels 49 des Zusatzprofils 45.
[0069] Ähnlich wie das Grundprofil 13 weist auch das

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



11

19 EP 4 571 013 A1 20

Zusatzprofil 45 eine Abreißlasche 53 auf, die über eine
Sollbruchstelle 55 mit dem Abdeckschenkel 51, nämlich
mit einem vom Putzschenkel 49 beabstandeten Ende
des Abdeckschenkels 51 verbunden ist. Die Abreißla-
sche 53 ist dabei in direkter Verlängerung des Abdeck-
schenkels 51 angeordnet und im gekoppelten Zustand
daher parallel zur Basisrichtung B ausgerichtet. Entlang
der Sollbruchstelle 55 kann die Abreißlasche 53 vom
Profilkörper 47 des Zusatzprofils 45 abgetrennt werden.
[0070] Der Abdeckschenkel 51 steht von einer Vorder-
seite 57 des Putzschenkels 49 des Zusatzprofils 45 vor.
An einer dazu entgegengesetzten Rückseite 59 des
Putzschenkels 49 ist ein Kopplungsfortsatz 61 ausge-
bildet, der zumindest im Wesentlichen senkrecht zum
Putzschenkel 49 ausgebildet ist. Der Kopplungsfortsatz
61 ist bei der ersten Ausführungsform als ein von der
Rückseite 59 vorstehender Steg ausgebildet, dessen
freies Ende im Querschnitt kreisförmig verdickt ist. Da-
durch ist dieses freie Ende des Kopplungsfortsatzes 61
zumindest im Wesentlichen komplementär zur C-Form
der Kopplungsaufnahme 39 ausgebildet. Allerdings ist
der Durchmesser der Kreisform etwas größer als die
Öffnung der C-Form, so dass die Öffnung bei einem
Einsetzen desKopplungsfortsatzes 61 in die Kopplungs-
aufnahme 39 vorübergehend geweitet wird und nach
dem Einsetzen die Kreisform hintergreift. Auf dieseWei-
se rastet der Kopplungsfortsatz 61 in die Kopplungs-
aufnahme 39 ein und ist dadurch formschlüssig gegen
ein Verlassen der Kopplungsaufnahme 39 gesichert.
[0071] Eine solche Rastwirkung ist jedoch nicht zwin-
gend erforderlich, wie die obere der beiden in Fig. 3
gezeigten alternativen Möglichkeiten der Ausbildung
der Kopplungsaufnahme 39 und des Kopplungsfortsat-
zes 61 zeigt, bei der die Kopplungsaufnahme 39 zumin-
dest im Wesentlichen eine U-Form mit geraden Schen-
keln aufweist und der Kopplungsfortsatz als flacher Steg
ohne verdicktes freies Ende ausgebildet ist. Die untere
der beiden in Fig. 3 gezeigten alternativen Ausbildungs-
möglichkeiten ist deroberensehrähnlichundunterschei-
det sich davon lediglich dadurch, dass die Kopplungs-
aufnahme 39 eine Innenverzahnung und der Kopplungs-
fortsatz 61 eine dazu komplementäre Außenverzahnung
aufweist, die durch das Einsetzen des Kopplungsfortsat-
zes 61 in die Kopplungsaufnahme 39 ineinandergreifen.
Die Verzahnung ist dabei jeweils derart asymmetrisch,
dass beim Versuch, den Kopplungsfortsatz 61 entgegen
der Richtung, in die er in die Kopplungsaufnahme 39
eingesetzt worden ist, aus der Kopplungsaufnahme 39
zu ziehen, senkrecht zu dieser Richtung ausgerichtete
Zahnflanken der Innenverzahnung der Kopplungsauf-
nahme 39 und ebenfalls senkrecht zu dieser Richtung
ausgerichtete Zahnflanken der Außenverzahnung des
Kopplungsfortsatzes 61 flächig gegeneinandergedrückt
werden und dadurch ein Entnehmen des Kopplungsfort-
satzes 61 aus der Kopplungsaufnahme 39 sperren. In-
sofern kann durch diese Art der Ausbildung der Kopp-
lungsaufnahme 39 und des Kopplungsfortsatzes 61 eine
irreversible Kopplung erreicht werden, wohingegen die

Kopplung der ersten Ausführungsform auch wieder ge-
löst werden kann.
[0072] In Fig. 4 sind das in Fig. 1 gezeigte Grundprofil
13 und das in Fig. 2 gezeigte Zusatzprofils 45 der ersten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anputz-
dichtleiste 11 in gekoppelten Zustand gezeigt. Wenn
das Grundprofil 13 wie bei der ersten Ausführungsform
die genannte Abreißlasche 41 aufweist, muss diese für
das Koppeln desGrundprofils 13mit demZusatzprofil 45
durch Einsetzen des Kopplungsfortsatzes 61 in die
Kopplungsaufnahme 39 zunächst an der Sollbruchstelle
43 vom Profilkörper 15 abgetrennt werden. Die Abreiß-
lasche41 ist dannnichtmehrTeil desGrundprofils13und
daher in Fig. 4 auch nicht gezeigt. Im gekoppelten Zu-
stand fallen die erste Längsrichtung L1 und die zweite
Längsrichtung L2 zusammen; außerdem sind der Putz-
schenkel 19 des Grundprofils 13 und der Putzschenkel
49 des Zusatzprofils 45 dann beabstandet voneinander
angeordnet (wobei die Länge des Distanzabschnitts 23
zumindest im Wesentlichen den Abstand vorgibt) sowie
parallel zueinander ausgerichtet. Der Putzschenkel 49
des Zusatzprofils 45 erstreckt sich dann wie der Putz-
schenkel 19 des Grundprofils 13 entlang der Normal-
richtungN, undderAbdeckschenkel 51desZusatzprofils
45 erstreckt sich wie der Basisschenkel 17 des Grund-
profils 13 entlang der Basisrichtung B.
[0073] In Fig. 4 ist ferner ein Armierungsgewebe 63 zu
sehen, das parallel zum Putzschenkel 49 des Zusatz-
profils 45 an dem Putzschenkel 49 angeordnet ist und
parallel zur Erstreckung des Putzschenkels 49 entlang
der Normalrichtung N über diesen übersteht. Das Armie-
rungsgewebe 63 kann grundsätzlich erst nach der Kopp-
lung desGrundprofils 13mit demZusatzprofil 45 an dem
Putzschenkel 49 des Zusatzprofils 45 angeordnet wer-
den. Vorzugsweise ist es jedoch bereits von vornherein
fest mit dem Putzschenkel 49 des Zusatzprofils 45 ver-
bunden und somit Teil des Zusatzprofils 45.
[0074] Die Fig. 5 zeigt eine zweite Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Anputzdichtleiste 11, die sich
von der ersten Ausführungsform vor allem durch die
Struktur des Grundprofils 13 und dessen Befestigung
an dem jeweiligen Bauelement 65 unterscheidet; das
Zusatzprofil 45 der zweiten Ausführungsform ist dage-
gen zumindest im Wesentlichen identisch zu dem Zu-
satzprofil 45 der ersten Ausführungsform ausgebildet.
[0075] Bei der zweiten Ausführungsform erstreckt sich
der Basisschenkel 17 mit einem Stützabschnitt 67 über
das gebäudenaheEnde 25 desDistanzabschnitts 23, an
dem der Putzschenkel 19 von dem Basisschenkel 17
vorsteht, hinaus. Der Stützabschnitt 67 steht entgegen
der Normalrichtung N von der Befestigungsfläche 29 vor
und geht dann in einen Anlageabschnitt 69 über, der
wiederum parallel zur Basisrichtung B ausgerichtet ist.
An dem Anlageabschnitt 69 ist ein Klebeband 71 vorge-
sehen, über welches das Grundprofil 13 an dem Bau-
element 65 festgeklebt werden kann.
[0076] Durch die gewinkelte Ausrichtung des Stützab-
schnitts 67 relativ zur Befestigungsfläche 29 verbleibt
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zwischen der Befestigungsfläche 29 und dem Bauele-
ment 65 zwangsläufig ein Freiraum 73. In diesen Frei-
raum 73 kann ein vorkomprimiertes Fugendichtband 75
eingesetzt werden, das in demFreiraum 73 expandieren
und ihn somit weitgehend ausfüllen kann. Sollte sich
aufgrund einer, insbesondere thermisch bedingten, Be-
wegung des Grundprofils 13 relativ zu dem Bauelement
65 das Klebeband 71 von dem Grundprofil 13 oder dem
Bauelement 65 lösen, kann das Fugendichtband 75
durch weiteres Expandieren den Zwischenraum zwi-
schen der Befestigungsfläche 29 und dem Bauelement
65 weiterhin ausfüllen und somit zuverlässig abdichten.
[0077] In den Fig. 6 bis 9 sind unterschiedliche Zu-
stände der Anputzdichtleiste 11 gezeigt, anhand derer
der Ablauf veranschaulicht wird, gemäß welchem eine
erfindungsgemäße Anputzdichtleiste 11 für den Baukör-
peranschluss eines Bauelements an einer Gebäude-
wand eingesetzt werden kann. Dieser Ablauf ist in den
Fig. 6 bis 9 exemplarisch für die erste Ausführungsform
gezeigt; er gilt jedoch, soweit anwendbar, in entsprech-
ender Weise auch für andere Ausführungsformen.
[0078] In dem in Fig. 6 gezeigten Zustand der Anputz-
dichtleiste 11 ist das Grundprofil 13 an dem Bauelement
65 befestigt, indem es (über das erste Klebeband 33 und
dasZwischenprofil 31)mit demzweitenKlebeband35an
dem Bauelement 65 festgeklebt worden ist. Das Grund-
profil 13 wurde dabei derart angeordnet, dass sein Putz-
schenkel 19 in geringem Abstand (beispielsweise von
wenigenZentimetern) zurGebäudewand (nicht gezeigt),
zwischen der und dem Bauelement 65 der Baukörper-
anschluss hergestellt werden soll, parallel zur Gebäude-
wand angeordnet ist. Der Putzschenkel 19 wurde an-
schließend in einer Grundputzschicht 77 an der Gebäu-
dewand eingeputzt. Es wurde also eine Grundputz-
schicht 77 auf die Gebäudewand aufgetragen, die den
Putzschenkel 19 desGrundprofils 13 umgibt, so dass der
Putzschenkel 19 (gebäudewandnah) in die Grundputz-
schicht 77 eingebettet ist. Das Auftragen der Grundputz-
schicht 77 kann dabei insbesondere dadurch erleichtert
sein, dass der Putzschenkel 19 eine Vielzahl von Durch-
gängen aufweist, durch die der Putz durch ihn hindurch
dringen kann.
[0079] Die Grundputzschicht 77 erstreckt sich dabei in
zur Gebäudewand senkrechter Richtung von der Ge-
bäudewand bis zu dem Begrenzungsabschnitt 21 des
Grundprofils 13, der als Markierung und gegebenenfalls
auch als Abziehhilfe für das Auftragen der Grundputz-
schicht 77 an der Gebäudewand dient. Die Abreißlasche
41verhindert dabei, dassbeimAuftragenderGrundputz-
schicht 77 Putz an das Bauelement 65 oder in den Be-
reich zwischen dem Basisschenkel 17 des Grundprofils
13unddemBauelement65gelangt.UmdasBauelement
65großflächigzuschützen, kannauf dieAbreißlasche41
zusätzlich eine Abdeckfolie aufgeklebt werden. Insbe-
sondere wird auch die am Grundprofil 13 ausgebildete
Kopplungsaufnahme 39 durch die Abreißlasche 41 vor
Verschmutzung durch Putz geschützt.
[0080] Wenn dieGrundputzschicht 77 fertiggestellt ist,

kann die Abreißlasche 41 an der Sollbruchstelle 43 vom
Profilkörper 15 des Grundprofils 13 abgetrennt werden
(vgl. Pfeil in Fig. 6). Dadurch ist in dem in Fig. 7 gezeigten
Zustand der Anputzdichtleiste 11 die Kopplungsaufnah-
me 39 zugänglich, so dass der Kopplungsfortsatz 61 des
Zusatzprofils 45 in die Kopplungsaufnahme 39 einge-
setzt und somit insgesamt das Zusatzprofil 45 mit dem
Grundprofil 13 gekoppelt werden kann (vgl. Pfeil in Fig.
7). Der Putzschenkel 49 des Zusatzprofils 45 ist in dem
dann vorliegenden gekoppelten Zustand der Anputz-
dichtleiste 11 parallel zum Putzschenkel 19 des Grund-
profils 13 ausgerichtet und in geringem Abstand (bei-
spielsweisevonwenigerals1cm)vonderOberflächeder
Grundputzschicht 77 angeordnet.
[0081] Vorteilhafterweise ist an dem Putzschenkel 49
desZusatzprofils45einArmierungsgewebe63befestigt,
das sich über den Putzschenkel 49 hinaus und dadurch
zumindest im Wesentlichen entlang der Oberfläche der
Grundputzschicht 77 erstreckt. Sofern nicht die gesamte
Oberfläche der Grundputzschicht 77 von dem am Zu-
satzprofil 45 vorgesehenen Armierungsgewebe 63 ab-
gedeckt wird, kann noch zusätzlich ein separates Armie-
rungsgewebe an der Oberfläche der Grundputzschicht
77 angeordnet werden.
[0082] In dem in Fig. 8 gezeigten Zustand der Anputz-
dichtleiste 11 ist der Putzschenkel 49 des Zusatzprofils
45 in einer Zusatzputzschicht 79 an der Grundputz-
schicht 77 eingeputzt. Es wurde also auf die Grundputz-
schicht 77 noch eine Zusatzputzschicht 79 aufgetragen,
die den Putzschenkel 49 des Zusatzprofils 45 umgibt, so
dass der Putzschenkel 49 einschließlich den an ihm
vorgesehenen Armierungsgewebes 63 sowie gegebe-
nenfalls eines oder mehrerer weiterer Armierungsgewe-
be in die Zusatzputzschicht 79 eingebettet ist. Bei dem
gezeigten Beispiel wurde zudem als Teil der Zusatzputz-
schicht 79 oder auf die Zusatzputzschicht 79 noch eine
Oberputzschicht 81 aufgetragen. Insgesamt erstreckt
sich der aufgetragene Putz in zur Gebäudewand senk-
rechte Richtung dann bis zum freien Ende des Abdeck-
schenkels 51 des Zusatzprofils 45.
[0083] Ähnlich wie beimEinputzen des Putzschenkels
19 des Grundprofils 13 wird durch die Abreißlasche 53
des Zusatzprofils 45 auch beim Einputzen des Putz-
schenkels 49 des Zusatzprofils 45 verhindert, dass beim
AuftragenderZusatzputzschicht 79 (gegebenenfalls ein-
schließlich der Oberputzschicht 81) Putz an das Bau-
element 65 oder in den Bereich zwischen dem Abdeck-
schenkel 51 des Zusatzprofils 45 und dem Bauelement
65 gelangt. Um das Bauelement 65 großflächig zu
schützen, kann wiederum noch zusätzlich eine Abdeck-
folie auf die Abreißlasche 53 aufgeklebt werden. Nach-
dem das Einputzen abgeschlossen ist kann die Abreiß-
lasche 53 dannentlang der Sollbruchstelle 55 vomProfil-
körper 47 des Zusatzprofils 45 abgetrennt werden (vgl.
Pfeil in Fig. 8). Die Montage der Anputzdichtleiste 11
einschließlich des Einputzens ist dann abgeschlossen.
Dieser Zustand ist in Fig. 9 gezeigt.
[0084] Die zweiteilige Ausbildung der Anputzdichtleis-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



13

23 EP 4 571 013 A1 24

te 11 sowie die Art der Kopplung desGrundprofils 13 und
des Zusatzprofils 45 mit paralleler und beabstandeter
Anordnung ihrer beiden Putzschenkel 19, 49 erleichtern
dabei das Auftragen einer vergleichsweise dicken
Grundputzschicht 77, insbesondere aus einem (Ultra‑)
Leichtputz, sowie das Auftragen einer die Grundputz-
schicht 77 stabilisierenden und dazu vorzugsweise mit
einem Armierungsgewebe 63 versehenen Zusatzputz-
schicht 79. Dabei kann die Anputzdichtleiste 11 zugleich
einen Bewegungsausgleich sowie eine zuverlässige Ab-
dichtung der Fuge zwischen den Putzschichten 77, 79,
81 und der Gebäudewand 63 ermöglichen.

Bezugszeichen

[0085]

11 Anputzdichtleiste
13 Grundprofil
15 Profilkörper
17 Basisschenkel
19 Putzschenkel
21 Begrenzungsabschnitt
23 Distanzabschnitt
25 gebäudenahes Ende
27 gebäudefernes Ende
29 Befestigungsfläche
31 Zwischenprofil
33 erstes Klebeband
35 zweites Klebeband
37 Membran
39 Kopplungsaufnahme
41 Abreißlasche
43 Sollbruchstelle
45 Zusatzprofil
47 Profilkörper
49 Putzschenkel
51 Abdeckschenkel
53 Abreißlasche
55 Sollbruchstelle
57 Vorderseite
59 Rückseite
61 Kopplungsfortsatz
63 Armierungsgewebe
65 Bauelement
67 Stützabschnitt
69 Anlageabschnitt
71 Klebeband
73 Freiraum
75 Fugendichtband
77 Grundputzschicht
79 Zusatzputzschicht
81 Oberputzschicht
B Basisrichtung
L1 erste Längsrichtung
L2 zweite Längsrichtung
N Normalrichtung

Patentansprüche

1. Anputzdichtleiste (11) für den Baukörperanschluss
eines Bauelements (65), insbesondere eines Fens-
ters oder einer Tür, an einer Gebäudewand, wobei
die Anputzdichtleiste (11) ein Grundprofil (13) und
ein Zusatzprofil (45) umfasst,

wobei das Grundprofil (13) einen sich in eine
erste Längsrichtung (L1) erstreckenden Profil-
körper (15) aufweist, der einen entlang einer
Basisrichtung (B) ausgerichteten Basisschen-
kel (17) zur Befestigung an dem Bauelement
(65) und/oder an der Gebäudewand umfasst
sowie einen Putzschenkel (19) zum Einputzen
in einerGrundputzschicht (77) an derGebäude-
wandumfasst, der ineinezumindest imWesent-
lichen senkrecht zur Basisrichtung (B) ausge-
richtete Normalrichtung (N) vom Basisschenkel
(17) vorsteht,
wobei das Zusatzprofil (45) einen sich in eine
zweite Längsrichtung (L2) erstreckenden Profil-
körper (47) aufweist, der einen Putzschenkel
(49) zum Einputzen in einer Zusatzputzschicht
(79) an der Grundputzschicht (77) umfasst,
wobei dasGrundprofil (13) einenKopplungsfort-
satz (61) und das Zusatzprofil (45) eine Kopp-
lungsaufnahme (39) aufweist oder das Grund-
profil (13) eine Kopplungsaufnahme (39) und
das Zusatzprofil (45) einen Kopplungsfortsatz
(61) aufweist,
und wobei das Grundprofil (13) und das Zusatz-
profil (45) dazu ausgebildet sind, durch Einset-
zen des Kopplungsfortsatzes (61) in die Kopp-
lungsaufnahme (39) derart miteinander gekop-
pelt zu werden, dass der Putzschenkel (19) des
Grundprofils (13) undderPutzschenkel (49) des
Zusatzprofils (45) beabstandet voneinander an-
geordnet sowie zumindest imWesentlichen pa-
rallel zueinander ausgerichtet sind.

2. Anputzdichtleiste nach Anspruch 1,
wobei der Basisschenkel (17) des Grundprofils (13)
einen Distanzabschnitt (23) umfasst, der sich ent-
lang der Basisrichtung (B) von einem gebäudena-
hen Ende (25) zu einem gebäudefernen Ende (27)
erstreckt, wobei der Putzschenkel (19) des Grund-
profils (13) an dem gebäudenahen Ende (25) vom
Basisschenkel (17) vorsteht und der Kopplungsfort-
satz (61) oder die Kopplungsaufnahme (39) des
Grundprofils (13) am gebäudefernen Ende (27) an-
geordnet ist.

3. Anputzdichtleiste nach Anspruch 2,
wobei der Profilkörper (15) des Grundprofils (13)
einen Begrenzungsabschnitt (21) umfasst, der an
dem gebäudefernen Ende (27) des Distanzab-
schnitts (23) in die Normalrichtung (N) von dem
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Basisschenkel (17) vorsteht.

4. Anputzdichtleiste nach einem der vorstehenden
Ansprüche,

wobei das Grundprofil (13) eine Abreißlasche
(41) aufweist, die über eine Sollbruchstelle (43)
mit dem Basisschenkel (17) verbunden ist,
und wobei der Kopplungsfortsatz (61) oder die
Kopplungsaufnahme (39) des Grundprofils (13)
relativ zu der Sollbruchstelle (43) in zur Normal-
richtung (N) entgegengesetzter Richtung ange-
ordnet ist.

5. Anputzdichtleiste nach einem der vorstehenden
Ansprüche,

wobei der Putzschenkel (49) des Zusatzprofils
(45) eine Rückseite (59) aufweist, an der der
Kopplungsfortsatz (61) oder die Kopplungsauf-
nahme (39) ausgebildet ist, und eine dazu ent-
gegengesetzte Vorderseite (57) aufweist, und
wobei der Profilkörper (47) des Zusatzprofils
(45) einen Abdeckschenkel (51) umfasst, der
an der Vorderseite (57) des Putzschenkels
(49) des Zusatzprofils (45) von diesem vorsteht.

6. Anputzdichtleiste nach Anspruch 5,
wobei das Zusatzprofil (45) eine Abreißlasche (53)
aufweist, die über eine Sollbruchstelle (55) mit dem
Abdeckschenkel (51) verbunden ist.

7. Anputzdichtleiste nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
wobei an dem Putzschenkel (49) des Zusatzprofils
(45) ein Armierungsgewebe (63) befestigt ist, das
sich über den Putzschenkel (49) des Zusatzprofils
(45) hinaus erstreckt.

8. Anputzdichtleiste nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
wobei der Basisschenkel (17) des Grundprofils (13)
eine Befestigungsfläche (29) aufweist, die in zur
Normalrichtung (N) entgegengesetzte Richtung
weist.

9. Anputzdichtleiste nach Anspruch 8,
wobei an der Befestigungsfläche (29) des Basis-
schenkels (17) ein oder mehrere Befestigungsmittel
(31, 33, 35, 75) zur Befestigung des Grundprofils
(13) an dem Bauelement (65) und/oder ein oder
mehrere Dichtmittel (37, 75) zum Abdichten eines
Zwischenraums zwischen demGrundprofil (13) und
dem Bauelement (65) vorgesehen sind.

10. Anputzdichtleiste nach Anspruch 8 oder 9,
wobei an der Befestigungsfläche (29) des Basis-
schenkels (17) ein Freiraum (73) zur Aufnahme ei-

nes oder mehrerer Befestigungsmittel (31, 33, 35,
75) zur Befestigung des Grundprofils (13) an dem
Bauelement (65) und/oder eines oder mehrerer
Dichtmittel (37, 75) zum Abdichten eines Zwischen-
raums zwischen demGrundprofil (13) und demBau-
element (65) vorgesehen ist.

11. Anputzdichtleiste nach einem der vorstehenden
Ansprüche,

wobei an der Kopplungsaufnahme (39) und an
dem Kopplungsfortsatz (61) jeweils Rastmittel
vorgesehen sind, und
wobei die Rastmittel der Kopplungsaufnahme
(39)unddieRastmittel desKopplungsfortsatzes
(61) beim Einsetzen des Kopplungsfortsatzes
(61) in die Kopplungsaufnahme (39) einander
bezüglich der Richtung des Einsetzens hinter-
greifen, so dass das Grundprofil (13) und das
Zusatzprofil (45) formschlüssiggegeneinLösen
voneinander gesichert sind.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



15

EP 4 571 013 A1



16

EP 4 571 013 A1



17

EP 4 571 013 A1



18

EP 4 571 013 A1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



19

EP 4 571 013 A1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfassung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

